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Kapellener Satzung (alt – 30.12.2019) 
 

Kapellener Satzung (neu – 19.07.2020) 
 

 
§ 3 Zweck des Vereins 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dazu gehören insbesondere: 
 

• die Förderung der Jugend- und Alten-

hilfe  

• die Förderung von Kunst und Kultur  

• die Förderung des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege  

• die Förderung des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege  
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Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
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Zweck des Vereins ist 

• die Förderung der Jugend- und Alten-

hilfe  

• die Förderung von Kunst und Kultur  

• die Förderung des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege  

• die Förderung des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege 

• die Förderung der Heimatpflege und 

Heimatkunde 

• die Förderung des traditionellen 

Brauchtums 

• die Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements zugunsten gemeinnützi-

ger Zwecke 

• die Förderung internationaler Gesin-

nung und der Toleranz auf allen Gebie-

ten der Kultur und des Völkerverständi-

gungsgedankens. 

 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-

sondere durch 

 

• Erarbeitung von Konzepten, Beschrei-

bung von Entwicklungsmaßnahmen, 

Beantragung von Fördermitteln im Be-

reich der Heimatpflege und Dorfent-

wicklung  
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• die Förderung der Heimatpflege und 

Heimatkunde  

• die Förderung des traditionellen Brauch-

tums 

• die Förderung internationaler Gesin-

nung und der Toleranz auf allen Gebie-

ten der Kultur und des Völkerverständi-

gungsgedankens 

• die Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements zugunsten gemeinnützi-

ger Zwecke. 

 

• Vorschläge zur Erhaltung und zum Bau 

von Kinderspiel-/Mehrgenerationen-

plätzen sowie Unterstützung von Initia-

tiven zur Schaffung von alten- und be-

hindertengerechtem Wohnraum  

• Förderung von Künstlern, Musik-, Chor-

gesangs- und Theatergruppen 

• Unterstützung der Instandhaltung von 

Baudenkmälern sowie historischen We-

gen zur Erhaltung der typischen 

Dorfstruktur 

• Beiträge zum Erhalt von Hecken und 

Bäumen sowie von Lebensräumen für 

bedrohte heimische Tier- und Pflanzen-

arten sowie des Umweltschutzes in der 

von Landwirtschaft geprägten Kultur-

landschaft 

• Förderung des dörflichen Brauchtums 

wie beispielsweise Martinszüge 

• Unterstützung älterer Mitbürger durch 

die Hilfe bei der Mobilität und Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben 

• Austausch mit niederländischen Bür-

gervereinigungen bei der dörflichen 

Entwicklung. 

 

 


